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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Kinder erwarten sehn-
lichst das Christkind und 
das Jahr 2014 neigt sich 
dem Ende. 
Vieles ist passiert in unserer 
Gemeinde und in unseren 
Leben. 
Was mich in diesem 
Jahr persönlich beson-
ders gefreut hat, ist 
das große ehrenamt-
liche Engagement der 
Arther, Further und Schatzhofener, aber auch das Interes-
se der Bürgerinnen und Bürger an den kommunalpolitischen  
Entscheidungsprozessen. Mit einer Bürgerbeteiligung bei der Stra-
ßensanierung konnten wir spürbar gute Wege aufzeigen. Dadurch 
kann eine Straßenbaumaßnahme nicht nur Lasten, sondern auch 
Vorteile, sei es in der Verkehrssicherheit, dem Lärmschutz oder der 
Staubvermeidung, mit sich bringen. 
Für mich sind diese Beteiligungen nicht immer leicht, da ich mich 
auch in dieser Rolle erst „neu“ zu Recht finden muss. Ich bleibe 
also gespannt, ob bei der Umsetzung die gefühlten Vorteile auch 
tatsächlich wahrgenommen werden können. 
Ein anderer Aspekt ist mir besonders jetzt in der Adventszeit ein 
großes Anliegen. Unser Land sieht sich mit den hohen Flüchtings-

zahlen großen Herausforderungen gegenüber. Eine Demographin 
hat auf die Frage nach der Zukunft unserer Gesellschaft einmal ge-
antwortet: „Wir werden älter und bunter!“
Für das Alter haben wir in Furth schon die eine oder andere Vorkeh-
rung getroffen. Bei der Farbigkeit tun wir uns noch etwas schwer. 
Ich kann Sie nur, im Sinne der weihnachtlichen Botschaft, um Tole-
ranz mit unseren zukünftig neuen Mitbürgern ersuchen. Ich hoffe 
auf Ihre Zustimmung, dass mehrere Schultern eine Aufgabe leichter 
tragen als eine Einzelne. Und dass Sie damit wie ich zur dezentralen 
Unterbringung in unserem Landkreis stehen. Dabei ist jeder auf-
gefordert mitzuhelfen. Sei es durch Geld- und oder Sachspenden, 
durch Zeit oder einfach nur ein freundliches Wort oder einen wohl-
meinenden Blick.

Mit dieser Bitte verbunden darf ich Ihnen und Ihrer Familie eine ge-
segnete Adventszeit und ein friedvolles Weihnachtsfest wünschen. 
Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen Ihr

Andreas Horsche
Erster Bürgermeister

PS: Drücken Sie uns am 28.11.2014 die Daumen! In 
Düsseldorf geht es zum dritten Mal um die Frage:  
Bekommt Furth den Deutschen Nachhaltigkeitspreis?

Informationen des Bürgermeisters

Die Nacht ist schon im Schwinden,
 macht euch zum Stalle auf! (J. Petzold, Die Nacht ist vorgedrungen)

Ankunft
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  ... Sträucherrückschnitt im Winter ...   
In der vegetationsarmen Zeit zwischen November und 
März soll der Sträucherrückschnitt besonders an der  
Straßenseite erfolgen.

An vielen Stellen im Ge-
meindegebiet wird der 
Fußgänger und Fahrzeug-
verkehr durch in das Licht-
raumprofil der öffent-
lichen Verkehrsflächen 
hineinragende Sträucher 
und Bäume behindert und 
gefährdet.
Oft werden durch diese 
Pflanzen auch Verkehrs-
zeichen verdeckt oder 
Straßenleuchten in ihrer 
Funktion beeinträchtigt. 
Besonders prekär ist die 
Situation dann, wenn in 
das Lichtraumprofil der 
öffentlichen Verkehrsflä-
che einwachsende Zweige durch Schneelasten noch tiefer gedrückt 
werden. Fußgänger werden dann gezwungen auf die Straße auszu-
weichen. Fahrzeuge werden durch tiefhängende Äste zerkratzt und 
beschädigt. 
Die Eigentümer / Besitzer der Grundstücke werden daher gebeten, 
ihre Anpflanzungen auf die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden 
und besonders an Kreuzungen und Einmündungen darauf zu ach-
ten, dass die Übersicht nicht beeinträchtigt und Verkehrszeichen 
nicht verdeckt werden. Das Lichtraumprofil über öffentlichen Ver-

kehrsflächen, in das kein Bewuchs einwachsen darf, beträgt:
 -4,50 m über die gesamte Fahrbahn und Wegbreite  
 -2,50 m über Rad- und Fußwegen 
Bei Unfällen oder Beschädigungen an Fahrzeugen kann der Eigen-
tümer / Besitzer von Bäumen oder sonstigen Anpflanzungen,

die nicht auf das notwendi-
ge Maß zurück geschnitten 
sind, schadensersatzpflichtig 
gemacht werden. Dieser Zu-
stand ist auch mit dem Argu-
ment, die Pflanzen würden 
durch einen entsprechenden 
Rückschnitt optisch
verunstaltet, nicht zu recht-
fertigen. Die Verkehrssicher-
heit hat hier auf jeden Fall 
Vorrang. In den nächsten 
Wochen werden Privatpflan-
zungen entlang der öffentli-
chen Verkehrsflächen beson-
ders überprüft.
Die betroffenen Grund-
stücksbesitzer erhalten ggf. 

eine schriftliche Aufforderung, ihre Pflanzungen auf die Grund-
stücksgrenzen zurück zuschneiden. Auf nachfolgender Grafik ist 
dargestellt, wie dies im Einzelfall zu erfolgen hat. Falls sich ein 
Grundstückseigentümer weigert seine Hecken entsprechend zu-
rückzunehmen, ist die Gemeinde aus rechtlichen Gründen gehalten,
den Heckenrückschnitt im formellen Verwaltungsverfahren und 
unter Festsetzung von Bußgeldern anzuordnen, ggf. über Ersatz-
vornahme auf Rechnung des Grundstücksbesitzers sicherzustellen. 
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  ... Winterdienst - kein böses Erwachen   ...  
Wer ist eigentlich dafür zuständig, dass der Bürgersteig 
vor dem Haus geräumt und gestreut ist? 

Wenn es darum geht, die Gehwege vor und Zufahrtswege zu einem 
Haus freizuräumen, steht grundsätzlich immer der Eigentümer an 
erster Stelle in der Pflicht. Diese Aufgabe kann er zwar an andere 
übertragen – etwa indem er im Mietvertrag festhält, dass die Mieter 
seines Hauses sich um den Winterdienst kümmern. Doch rein recht-
lich bleibt er dafür verantwortlich, dass diese ihrer Verpflichtung 
auch nachkommen. 

Wann und wie oft?
Kernzeit für alle Schipper und Streuer 
ist in der Regel der Zeitraum von 7.00 
Uhr morgens bis 20.00 Uhr abends. 
Allerdings gibt es Einschränkungen: 
Wenn es ununterbrochen am Stück 
schneit, wird kaum ein Fußgänger 
ernsthaft freie und gestreute Bahnen 
auf dem Gehsteig erwarten können. 
Bei derartig ungewöhnlichen Wetter-
verhältnissen erlaubt der Gesetzgeber 
auch den Verantwortlichen, Schnee-
schippe und Streueimer vorerst im Keller stehen zu lassen. 

Wo muss geräumt werden?
Höchste „Räumpriorität“ hat der Gehsteig vor dem Haus bzw. um 
das Grundstück: Hier muss ein mindestens 1,00 Meter breiter Strei-
fen freigeräumt werden. Gleiches gilt, wenn ein Gehsteig nicht vor-
handen ist. Dann muss am Rand der öffentlichen Straße ein ent-
sprechend breiter Bereich freigehalten werden. Grundsätzlich muss 
geräumter Schnee neben der Gehbahn so gelagert werden, dass 

der Verkehr dadurch nicht gefährdet oder erschwert wird.
Salz oder Sand?

In Furth ist die Verwendung von Streusalz nur an besonders ge-
fährlichen Stellen (Steigungen, Treppen etc.) erlaubt. Es gibt jedoch 
umweltfreundliche Alternativen wie Sand, Split oder auch Asche, 
welche ausdrücklich erwünscht sind. 

Wer bezahlt im Schadensfall?
Verunglückt ein Fußgänger auf dem Gehweg vor dem Haus, wird 
sich die Krankenversicherung zunächst an denjenigen wenden, der 
fürs Räumen und Streuen zuständig gewesen wäre. In der Regel 

springt dann dessen Privathaftpflichtversi-
cherung ein. Wer das allerdings als Freifahrt-
schein nimmt, um der lästigen Winterarbeit 
zu entkommen,
riskiert einiges: Bei Wiederholungsfällen kann 
der Versicherungsschutz erlöschen. Bei einem 
Unfall droht zusätzlich noch eine Anzeige we-
gen fahrlässiger Körperverletzung. 
Räumdienste auf den Straßen 
Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit 
dem Auto unterwegs ist, muss sich entspre-
chend vorsichtig verhalten. Das ist die Regel. 
Ein Grundrecht auf geräumte Straßen gibt es 

in Deutschland nicht. Allerdings werden in Furt, Arth und Schatzho-
fen innerhalb geschlossener Ortschaften zumindest die Hauptstra-
ßen geräumt und gestreut, ebenso besonders gefährliche Stellen, 
wie etwa Kreuzungen oder Steigungen.

Die Autofahrer werden gebeten, ihre Kraftfahrzeuge auf dem 
eigenen Grundstück abzustellen, damit die gemeindlichen 
Räumfahrzeuge nicht unnötig behindert werden. 
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   ... Straßenbaumaßnahmen 2015 ...   

Aktuell plant die Gemeinde im nächsten Jahr fünf Straßenbaumaß-
nahmen durchzuführen. Neben einer Kanaldeckelsanierung auf der 
St 2049 im Further Gemeindebereich soll die Gefahrenstelle an der 
Querung der Staatsstraße vom alten Dorf zur Sportplatzstraße  
sicherer gestaltet werden und Bürgersteigübergänge in Arth ab-
gesenkt und damit barrierefrei gemacht werden. 
Des Weiteren werden der zweite Abschnitt der Siedlungsstraße 
und die Schatzhofener Straße saniert. Hier soll der Schwerpunkt 
in der Erhöhung der Verkehrssicherheit und damit der Reduzie-
rung der gefahrenen Geschwindigkeiten liegen. Zuletzt soll die  
Bergstraße saniert werden. Aktuell ist die Feinplanung dieser Pro-
jekte beauftragt. Sie werden im Rahmen der Haushaltsplanung be-
raten und mit Planungsvorlage mit den in den Kosten zu beteili-
genden Anliegern erörtert.  
Für die Abrechnung des Hommerweges und der Hochkreuther 
Straße fehlen noch Schlussrechnungen, weshalb die anteiligen 
Kosten erst 2015 erhoben werden. Die Maßnahmen aus 2014 wer-
den voraussichtlich Anfang 2016 abgerechnet werden.

   ...   Informationen zum Breitbandausbau  
in der Gemeinde Furth   ...   

Deutsche Telekom wird Schatzhofen/Punzenhofen aus-
bauen - Umrüstung auf VDSL kommt

Mit ca. 169.000,- € wies dieses Angebot die geringste Wirt-
schaftlichkeitslücke auf. Aktuell warten wir auf den Genehmi-
gungsbescheid der Regierung von Niederbayern und können 
dann Ende Dezember-Anfang Januar den Ausbauvertrag schlie-
ßen. In diesem Zuge soll auch die Aufrüstung auf VDSL im Orts-
gebiet Furth sowie ein WLAN-Aufbau am Dorfplatz erfolgen.  

   ...   Weihnachtsspende am Nikolausmarkt   ...   
Zukünftig wird es für alle Besucher eine Spendenmöglich-
keit geben. Wir wollen im Rahmen unseres Nikolausmarktes 
für hilfsbedürftige Bürger/in-
nen oder Projekte Geld sammeln.  
Heuer werden Spenden für Familie 
Scheidhammer aus Arth gesam-
melt. Aufgrund der Behinderung 
ist ein Wohnen im ersten OG nicht 
mehr möglich. Der ehem. Gemeinde-
rat Richard Scheidhammer (musste 
krankheitsbedingt aus dem Gemein-
derat ausscheiden) muss in das Erd-
geschoss umziehen. Jedoch fehlen 
hierfür die notwendigen finanziellen 
Mittel. 
Für die Spenden am Nikolaus-
markt werden Spendenquittungen 
durch die Gemeinde ausgestellt.
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   ... Das Ende einer Ära ...   
Nach 35 Jahren Dienst für die Gemeinde sagt Kare:  
„Pfiads eich“

Am 21.11.2014 wurde Karl Brunner nach genau 35 Jahren seiner 
Tätigkeit für die Gemeinde Furth in den Ruhestand 

verabschiedet. Mit ihm geht ein Urgestein, das 
sprichwörtlich jeden Grashalm der Gemeinde mit 
Vornamen kannte. Mit seiner ruhigen Art und 
seinem Sinn für Humor war er eine feste Burg 
in Gemeinde und Verwaltungsgemeinschaft. Ob 
in strengen Wintern auf dem Schneepflug oder 

in heißen Sommern in seinem Bagger. Wenn Kare 
„ja“ sagt, konnte man sich immer auf ihn verlas-

sen. Nun verlässt er uns. Doch zum Glück 
nicht ganz. Im Heizwerk sorgt er wei-

ter dafür, dass auch in diesem Winter 
das Wasser die richtige Temperatur 
hat. Als neuer Vorarbeiter tritt Georg 

Wittmann in seine Fußstapfen. 

   ...   Aussteller für Schaukasten im Rathaus 
gesucht   ...    

Für den Schaukasten im Rathaus werden wieder Aussteller gesucht. 
Dies ist eine Gelegenheit für Künstler, Kunsthandwerker, Handwer-
ker und Kleinbetriebe, ihre Produkte und Objekte einem breiten Pu-
blikum vorzustellen. Interessenten wenden sich im Rathaus bitte an 
Frau Lange, 08704/9119-32 (claudia.lange@vg-furth.de).

   ...   Kanne leer? Dann sauber her!   ...   
Sie wollen einen wichtigen Beitrag zu einer verant-
wortungsbewussten und nachhaltigen Landwirtschaft 
leisten?
Dann spülen Sie sorgfältig Ihre Pflanzenschutzkanister 
nach der Entleerung auf dem Feld. Füllen Sie den Spülrest nur in 
Ihre Spritze und vermeiden Sie so unnötige Einträge in Gewässer. 
Lagern Sie Ihre Verpackungen trocken und sicher bis zur nächsten 
Sammlung. Geben Sie diese nur an den PAMIRASammelstellen (Ag-
rarhandel Hohenester in Weihmichl oder BayWa Attenhausen) und 
nicht im Wertstoffhof ab.

   ...   Weiterer öffentlich zugänglicher  
Defibrilator in Furth   ...   
Der Geschäftsstellenleiter der Raiffei-
senbank Altdorf-Ergolding in Furth, 
Hans-Peter Deifel, übergab symbo-
lisch den Defibrillator der Öffentlich-
keit. Die Raiffeisenbank stellt in Ihrer 
24 h geöffneten SB-Zone den Defi-
brillator zur Verfügung. Der Standort 
ist auch in der neuen Gemeindekarte 
verzeichnet. In Deutschland sterben 
jährlich mehr als 100 000 Menschen 
außerhalb von Krankenhäusern an ei-
nem plötzlichen Versagen der Herz-
funktion. Jede Minute ist wichtig und 
durch den Einsatz von Defibrillatoren wurde schon so manches Le-
ben gerettet. Durch eine automatische Sprachsteuerung sind die 
Geräte für jeden Benutzer sicher zu bedienen.
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   ...   Änderung bei Wohngeldanträgen zum 
01.01.2015   ...   
Ab. 01.01.2015 sind die Anträge auf Wohngeld nicht mehr über 
die Gemeindeverwaltung einzureichen, sondern können von den 
Antragstellern direkt an die zuständige Wohngeldbehörde (Land-
ratsamt Landshut) gesandt werden. Die melderechtlichen Angaben 
der Antragsteller sowie deren Familienangehörigen müssen nicht 
mehr durch die Gemeindeverwaltung geprüft und evtl. ergänzt 
werden, sondern von den Wohngeldbehörden selbst. Die Anträge 
werden nach § 16 Abs. 1 Satz 2 SGB I aber auch in Zukunft von allen 
kreisangehörigen Gemeinden entgegengenommen, die diese an 
die Landkreise weiterleiten.

   ...   Aufruf: An alle Hundebesitzer!   ...   
Im Herbst diesen Jahres gab es einen 
Rehbiss und die Verletzung eines 
Kindes durch freilaufende Hunde. 
Wir bitten alle Hundebesitzer ihren 
Vierbeiner an der Leine zu führen und 
darauf zu achten, dass er keine Ge-
fahr für andere Menschen oder Tiere 
werden kann. Ebenso bitten wir Sie 
die Hundehaufen, insbesondere im 
Grünstreifen in der Neuhauser Stra-
ße, zu vermeiden. Die Gemeinde stellt im Rathaus und an öffentli-
chen Stellen hierfür kostenlos Hundekottüten zur Verfügung. Das 
Verunreinigen der Gehwege stellt eine Ordnungswidrigkeit dar 
und kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.000,- € belegt werden.  
Helfen Sie uns unsere Umwelt sauber zu halten!

   ...   Erst fragen - dann bauen   ...   
Wenn wesentliche Veränderungen an bestehenden Gebäuden 
(Dachausbau, Wintergarten, Aufstockung usw.) oder Carports und 
Einfriedungen errichtet werden sollen, bedarf es in den meisten Fäl-
len einer baurechtlichen Genehmigung. Baut man ohne zu fragen, 
kann es zu Schwierigkeiten (Bußgeldverfahren) kommen, die am 
Ende vielleicht den Totalabriss der Mauer oder des Carports mit 
sich bringen. Ebenso können Strafforderungen für Erschließungs-
abgaben entstehen. 
Wir möchten Sie bitten, sich vor einer wesentlichen Baumaßnahme 
im Bauamt der VG (Tel. 08704/9119-25) zu informieren. Die Mitar-
beiter/innen beraten Sie gern zu Ihrem Bauvorhaben. 

 ... Energieatlas informiert zur Energiewende ... 
Das Internet-Portal Energie-Atlas Bayern ist ein zentrales und we-
sentliches Steuerungselement der Bayerischen Staatsregierung zur 
Umsetzung der Energiewende. Es bietet Bürgerinnen und Bürgern, 
Unternehmen und Kommunen kostenlos eine Fülle an Informati-
onen rund um das Thema Energie in Form von eng miteinander 
verzahnten, interaktiven Karten und Texten. Besuchen Sie den Ener-
gie-Atlas Bayern unter www.energieatlas.bayern.de.

   ...   Schulmuseum in Ahrain   ...   
Dauerausstellung zur Geschichte der Schule 

Dazu gehören die zwei historischen Klassenzimmer mit origi-
nal Schulutensilien aus den Jahren 1850 bis 1933. Das Schul-
museum in der Grundschule Ahrain ist jeden letzten Samstag 
im Monat von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.  
Grundschule Ahrain |  Landshuter Straße 8b | 84051 Oberahrain
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   ...   LED-Beleuchtung in Furth  - Bayerns erste 
Bürgerbeteiligung-Straßenbeleuchtung  ...   

Einmalig gibt es für Further Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, sich an der ersten Bür-
gerbeteiligungs-Straßenbeleuchtung Bayerns 
zu beteiligen. Die Gemeinde Furth ersetzt im 
Zuge des Projektziels „100 % Energie aus 
erneuerbaren Quellen“ 231 alte Straßenbe-
leuchtungskörper durch Leuchtenköpfe mit 
moderner LED-Technologie und kann somit 
den Stromverbrauch um 65.000 kWh pro 
Jahr (12.700,- €/a) reduzieren. Durch die Bür-

gerbeteiligung und das interes-
sante Finanzierungsmodell kann 
jeder Einzelne zum Stromspar-
meister werden und dabei auch 
noch Geld verdienen!

So funktioniert es:
Pro erworbenem „Licht-
schein“ (vorläufiges Berech-
nungsbeispiel, rechtliche  
Basis: Mietkauf) um 830,- €  
(2 Lampenköpfe) erhalten Sie:
 • 5 Jahre lang 178,- € pro Jahr Rückzahlung
 • entspricht einer effektiven Verzinsung von 1,41%
 • z. Vergleich, aktuell durchsch. Tagesgeldzinsen = 0,67 %
 • jederzeit kündbar (Bearbeitungsgebühr 80,- € 
   Restsumme wird vollständig ausbezahlt!)
Genauere Informationen gibt es auf einer Infoveranstaltung die im 
Januar stattfinden wird. Am 8.12.2014 wird sich der Bauausschuss 
mit der Entscheidung für den LED-Typ befassen. 

   ... Aus den Vereinen, Unternehmen und  
Organisationen ...   

„Christbaumrückholaktion der KjG Furth“
Die Jugendgruppen der KjG Furth führen am 10. Januar 2015  ihre 
Christbaumrückholaktion durch. Bei dieser Aktion werden die al-
ten Christbäume gegen eine kleine Spende (4 Euro) innerhalb der 
Ortschaften Furth, Edlmannsberg, Schatzhofen und Arth direkt am 
Haus abgeholt. Die Bäume sollten um 8 Uhr gut sichtbar und ohne 
Weihnachtsschmuck und Lametta vor den Häusern stehen. 
Um die Abwicklung der Bezahlung zu vereinfachen, werden die 
Jugendlichen am Nikolausmarkt in der Glücksrad-/Zuckerwattes-
tand und in der Zeit vom 27.12. bis 09.01.15 in verschiedenen 
Geschäften Anhänger verkaufen, die dann gut sichtbar am 10. 
Januar an den bereit gestellten Christbäumen angebracht werden 
müssen. Spätentschlossene haben  noch die Gelegenheit am 10. 
Januar ihren Christbaum mit der Adresse versehen an die Straße zu 
stellen. Die Jugendlichen werden dann vor Ort die Spende entge-
gennehmen. Der Erlös kommt den Jugendgruppen zugute. 

„Anmeldung und Tag der offenen Tür im Kinderhaus“ 
Die Anmeldung für das Kinderhausjahr 2015/2016 findet vom 
26.01.2015 bis 06.02.2015 statt. Das Kinderhaus betreut Kinder 
von 1-3 Jahren in der Kinderkrippe, Kinder von 3-6 Jahren im Kin-
dergarten und Schulkinder bis 14 Jahren von allen Schulen im Hort. 
Den Kindern wird eine Betreuungszeit von 7.00 – 17.00 Uhr sowie 
ein warmes und gesundes Mittagessen ermöglicht. 
Die Kinder der Waldkindergartengruppe treffen sich täglich in der 
Nähe der Waldkapelle. Auch Kinder mit besonderen Förderbedarf 
und Kinder mit Behinderung nimmt das Kinderhaus gerne in allen 
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Bereichen auf. Bitte  bringen Sie das gelbe Vorsorgeheft und den 
Impfpass mit.
Vereinbaren Sie telefonisch Ihren Anmeldetermin  
(Tel. 08704/927200; Mo.8-13-30 Uhr, Di.-Fr. 7.00-8.30 Uhr und 
13.00- 13.30 Uhr)
Weiter lädt das Kinderhaus St. Marien in Furth zum Tag 
der offenen Tür ein. Alle Interessierten, die das Kinder-
haus in Furth kennenlernen möchten, öffnen Krippe,  
Kindergarten und Hort am 20.01.2015 von 16:00-18:00 
Uhr die Pforten. Es gibt viele Informationen über den 
Tagesablauf im Kinderhaus und das Fachpersonal beant-
wortet gerne alle Fragen.

Baby- und Kleinkindsprechstunde in Stadt und 
Landkreis Landshut

Bei allen Fragen „rund um Ihr Baby“ sind Sie richtig 
bei der kostenfreien Sprechstunde! (Alter der Kinder: 
0-3 Jahre) Eine erfahrene Kinderkrankenschwester ist für 
Sie da und berät Sie bei Ihrem persönlichen Anliegen.  
Außerdem können Sie Ihr Baby auch wiegen und messen 
lassen. 
Wann und Wo? Jeden Montagvormittag 
  von 08.00 – 10.00 Uhr
  Kinderkrippe St. Marien, Klosterstr. 5

Verkauf, Vermietung und Verpachtung
In der Gemeinde Furth stehen immer wieder Objekte zur 
Vermietung und Verpachtung oder zum Verkauf zur Verfügung. In 
Zukunft planen wir eine Möglichkeit, über die Website der Gemein-
de Furth solche Objektnutzungen anzubieten. Sobald die Plattform 
eingerichtet ist, werden wir darüber informieren. 

Aktuell bietet ein Further Unternehmen eine 

Lager- und Büroflächen im Ortskern Furth bei Landshut 
Büro- und Lagerflächen: 12 bis 100 m² (Glasfaser Anschluss vorh.) 

info@solar-gmbh.de | 08704 – 92 92 00

Wer das Adventsrätsel am Nikolausmarkt richtig ausge-
füllt bei einem der Bürgermeister (Horsche, Fürst, Popp) 
abgibt, erhält einen Nikolausmarktgutschein im Wert von 
2,- €.
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Wir gratulieren
03.01. 103. Anna Heigl

24.01. 90. Ruth Sensen

26.01. 93. Günther Lehmann

06.02. 80. Victor Fritzsch

19.02. 85. Franz Wackerbauer

24.02. 91. Katharina Molnar

28.02. 80. Johanna Grubwinkler

12.03. 75. Anton Weinzierl

17.03. 75. Heinrich Berger

22.03. 70. Gerda Fronius

24.03. 75. Gerhard Nemela

29.03. 85. Robert Sigrist

  

08.01. Goldene Hochzeit Karl und Heidemarie Braun

22.01. Goldene Hochzeit Karl und Lydia Sigl

29.01. Smaragdhochzeit Konrad und Anna Wimmer

03.02. Silberne Hochzeit Stefan und Herta Breit

   ... AOK-Sprechtage ...   
Die nächsten AOK-Sprechtage finden im Rathaus Furth, 1. Stock, Be-
sprechungszimmer Nr. 19, an folgenden Terminen statt:
Donnerstag 18.12.2014       16.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag        29.01.2015         16.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag         26.02.2015          16.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag         26.03.2015           16.00 bis 17.00 Uhr

   ...VdK-Sprechtage...   
Die nächsten VdK-Sprechtage finden im Rathaus Furth, 1. Stock, Be-
sprechungszimmer Nr. 19, an folgenden Terminen statt:
Donnerstag         27.11.2014           10.30 bis 11.30 Uhr         
Donnerstag         04.12.2014           10.30 bis 11.30 Uhr         
Donnerstag         18.12.2014           13.30 bis 15.00 Uhr
Donnerstag            15.01.2014 10.30 bis 11.30 Uhr   
Donnerstag 12.02.2014 10.30 bis 11.30 Uhr
Donnerstag 12.03.2014 10.30 bis 11.30 Uhr     

   ... Fundgegenstände ...   
Gegenstand  Zeit  Ort
Schlüsselbund mit OBI-Chip 02.09.2014 Furth, Bushäuschen 
Schlüsselbund mit     Furth, Dorfplatz 
Karabinerhaken  07.09.2014 (beim Herbstmarkt) 
Schlüssel mit Anhänger  
(Brasil)   22.10.2014 Furth, Dorfplatz 
Fahrrad (blau)  04.11.2014 Furth, Obstpresshaus/ 
     Stockbahn
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06.12. 14.00 Uhr Weihnachtsfeier VdK, Edlmannsberg

19.00 Uhr Christbaumversteigerung FFw Furth, Edlmannsberg

5.12.
6.12.
7.12. 

12.12.
13.12.
14.12.

20.00 Uhr
20.00 Uhr
16.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
16.00 Uhr

Theateraufführung der DJK Theatergruppe im 
Maristenkloster unter der Klosterkirche 

„Sag niamois nia“

07.12. 14.00 Uhr Christbaumversteigerung KSK Furth, Sportheim

19.30 Uhr Christbaumversteigerung, Edelweiß-Schützen Arth, 
Gasthaus Kollmeder

10.12. 19.00 Uhr Adventsfeier Frauenbund Furth, Edlmannsberg

13.12. 19.00 Uhr Christbaumversteigerung, Weiß-Blau-Königstreu, 
Gasthaus Büchl, Frohnberg

14.12. 19.30 Uhr Christbaumversteigerung FFw Arth,  
Gasthaus Kollmeder

17.12. ab 12.00 Landratsamt und alle Nebenstellen geschlossen

18.12. 19.00 Uhr Weihnachtsfeier, Weiß-Blau-Königstreu, GH Büchl

20.12. Weihnachtskonzert Liedertafel, Kirche Furth

20.12. 19.00 Uhr Christbaumversteigerung FFw Schatzhofen, Gast-
haus Büchl, Frohnberg

21.12. 19.30 Uhr Christbaumversteigerung Burschenverein und 
Mädchengruppe Arth, Gasthaus Kollmeder

24.12. - 06.01. Kinderhaus St. Marien geschlossen

26.12. -28.12. Winterfreizeit in Radstadt

Neujahr -  2015

Januar
05.01. 19.30 Uhr Wattturnier der Fußballabteilung DJK, Sportheim

10.01. ab 8.00 Christbaumrückholaktion der KjG Furth

14.01. Mitgliederversammlung Frauenbund Furth, Gast-
haus Waldheini, Edlmannsberg 

15.01. 
22.01. 
29.01.

Tanzkurs im Gasthaus Kollmeder, Veranstalter 
Edelweißschützen, Arth

31.01. Schützenball, Gasthaus Kollmeder

Februar
04.02. 19.30 Uhr Vereinsvorständetreffen, Aufstellung Veranstal-

tungskalender, Gasthaus Waldheini, Edl.berg

07.02. Kinderfasching der Gemeinde 2015, Gasthaus 
Kollmeder, Arth

12.02. Kinderfaschingsfeier Kinderhaus St. Marien

16.02. -17.02. Kinderhaus geschlossen

27.02. 20.00 Uhr Jahreshauptversammlung FFw Furth, Gasthaus 
Waldheini, Edlmannsberg 

März
08.03. Fastensuppe und Märchenfest im Kinderhaus

20.03. - 22.03. Starkbierfest der Augustinerfreunde, Festwiese

26.03. Kinderhaus geschlossen - Teamfortbildung

28.03. 19.30 Uhr Hauptversammlung des DJK Furth, Sportheim

Bitte Termine und Terminänderungen rechtzeitig der Gemeinde (Frau Lange: claudia.lange@vg-furth.de) mitteilen.  Das nächste 
Infoblatt erscheint Ende Februar 2015 . Das nächste Vorständetreffen für Veranstaltungen findet am 04. Februar 2015 statt. 



Verantwortlich für den Inhalt:
Gemeinde Furth bei Landshut
1. Bürgermeister Andreas Horsche
Am Rathaus 6
84095 Furth

Tel. 08704/9119-0
Fax 08704/8240
E-Mail: info@vg-furth.de
Internet: www.furth-bei-landshut.de

Rathaus Besuchszeiten: 
Montag – Freitag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag 13.30 Uhr – 18.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Öffnungszeiten Bücherei:
Montag          16.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr
Im Internet unter www.buecherei-furth.de

Öffnungszeiten Wertstoffhof:
Mittwoch  von  12.00 – 16.00 Uhr (Winterzeit) 
 und  14.00 – 18.00 Uhr (Sommerzeit)
Samstag  von  10.00 – 14.00 Uhr
(zwischen Furth und Schatzhofen, auf halber Strecke an 
der Verbindungsstraße)

Notdienste:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Feuerwehr / Rettungsleitstelle: 112
Polizei:   110
Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 
                     oder 0800 / 111 0 222

Apotheken-Notdienstplan: 
Im Internet unter www.engelapotheke-furth.de 
oder an der Anzeigentafel der Engel-Apotheke, 
Landshuter Straße 4, 84095 Furth.

Zahnärzte-Notdienstplan: 
Im Internet unter www.notdienst-zahn.de oder in 
der örtlichen Tagespresse zu entnehmen.

  
Für die Weihnachtsbäckerei:

  Almbua Butter 250 g                       1,19 €

  Südzucker Raffinade fein 1 kg          0,89 €    1,65

  Apti Mehl Typ 405 1 kg                 0,45 €     0,55

  Rottaler H-Milch Combiswift 
  3,5 %     1 l                          0,79 €   1,09
  1,5 %     1 l                                      0,69 € 0,99

  „NEU“ Verschiedene Produkte der Ölmühle Hartmann
  - Ohne Gentechnik
  - Aus eigenem Anbau
  - Kaltgepresst
  Einführungspreis:                   10 % Nachlass auf UVP

Am Rathaus 6 - 84095 Furth - Telefon 08704/9299809
www.dorfladen-furth.de

gültig vom 01.12. – 06.12.2014 - nur solange der Vorrat reicht -

Dorfladen     
zentral  regional

Furth


